
Stadt Bad Ems  
Bebauungsplan - Entwurf (Verfahren nach § 13a BauGB)  

„Südliche Otto-Balzer-Straße / Römerstraße“, 2. Änderung  

Begründung  
Stand Mai 2024 

1 Anlass 

Der Eigentümer des Grundstücks am Weidhellweg, Flur 98, Fl.Stk. 120/2 (im Folgenden Vorhabenträger 
genannt) beabsichtigt auf seinem Grundstück die Errichtung eines Doppelhauses (s. Bild 1, Fläche 2). 
Das Grundstück befindet sich im Geltungsbereich des Bebauungsplans „Südliche Otto-Balzer-Straße /
Römerstraße“. Der Geltungsbereich des Bebauungsplans „Untere Bleichstraße/Weidhellweg“ grenzt 
unmittelbar an (s. Bild 1).
Zur Realisierung des Vorhabens „Errichtung eines Doppelhauses“ muss der Bebauungsplan „Südliche Otto-
Balzer-Straße/Römerstraße“ geändert werden.
Die Stadt Bad Ems muss auf Antrag des Eigentümers (Vorhabenträgers) nach pflichtgemäßem Ermessen 
entscheiden, ob das Bebauungsplanverfahren eingeleitet wird. 

Beide Bebauungspläne haben am 
Weidhellweg im Zusammenwirken eine 
größere Grünfläche festgesetzt (s. Bild 1, 
Fläche 1 und 2). Auf der Fläche 1 wurde 
ein Kfz-Stellplatz für die VG-Verwaltung 
errichtet. Der Bebauungsplan „Untere 
Bleichstraße/Weidhellweg“ wurde zu 
diesem Zweck geändert.
Die Grünfläche auf dem Grundstück des 
Vorhabenträgers (Fläche 2) diente dem 
Zweck der Erhaltung eines Nutzgartens 
mit hochstämmigen Obstbäumen. Die 
Festsetzung wurde vor ca. 30 Jahren 
getroffen. Die Obstbäume waren zu 
diesem Zeitpunkt bereits mehr als 40 
Jahre alt. Sie sind auf dem Grundstück 
nicht mehr vorhanden. Der Nutzgarten 
wurde aufgegeben. 

Die ursprünglich angestrebte 
städtebauliche Ordnung ist nicht mehr 
erreichbar. 

Ein wesentliches Ziel der aktuellen Stadtentwicklung ist die Sicherstellung eines ausreichenden 
Wohnungsangebotes in der Innenstadt. Das Vorhaben dient der Errichtung von Wohnungen. Das erfolgt 
durch die Nachverdichtung in einem bebauten Gebiet (Innenentwicklung). Durch das Vorhaben werden 
wesentliche Belange des Umwelt- und Naturschutzes nicht betroffen.
Nach § 1 Abs. 3 BauGB sind Bebauungspläne aufzustellen bzw. zu ändern, sobald und soweit das für die 
städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist.

Das Bebauungsplanverfahren kann nach § 13a BauGB durchgeführt werden. Eine Umweltprüfung und ein 
Umweltbericht sind nicht erforderlich. Die Bereitstellung von Ausgleichsmaßnahmen kann entfallen (§ 13a 
Abs. 2 Nr. 4 BauGB).

Das Verfahren beginnt mit der Offenlage des Bebauungsplanentwurfs (§ 3 Abs. 2 BauGB) und der 
Beteiligung der Behörden und Träger sonstiger öffentlicher Belange (§ 4 Abs. 2 BauGB).

Die im Beteiligungsverfahren bekannt gewordenen öffentlichen und privaten Belange müssen vom Stadtrat 
gerecht abgewogen werden (§ 1 Abs. 7 BauGB). Er entscheidet darüber, ob der Bebauungsplan als Satzung 
beschlossen wird.

Der Vorhabenträger hat keinen Rechtsanspruch darauf, dass für sein Vorhaben der Bebauungsplan zur 
Rechtskraft geführt wird (§ 1 Abs. 3 BauGB).
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Fläche 1 
Stellplatz 
VG-Verwaltung

Fläche 2 
geplantes 
Vorhaben

Bild 1 „Planungsrechtliche Situation“



2 Begründung der Festsetzungen der Änderung des Bebauungsplans 

Hinweis; 
Die textlichen Festsetzungen des Bebauungsplans in der ausgefertigten Fassung vom 11.05.1994, 
einschließlich der erfolgten Änderungen, gelten weiter fort, soweit sie von der aktuellen Änderung nicht 
betroffen sind. Die textlichen Festsetzungen (nicht amtliche Fassung) sind der Begründung als Anlage 
nachrichtlich beigefügt. 

2.1 Geltungsbereich 

Der Geltungsbereich bezieht sich auf das Grundstück des Vorhabens. Einbezogen wird eine Teilfläche des 
Weidhellweges, die vom Vorhaben beeinflusst wird. 

2.2 Art der Nutzung 

Das Grundstück des Vorhabens wird als „Reines Wohngebiet“ (§ 3 BauNVO) festgesetzt. Das entspricht der 
Nutzungsart der Grundstücke am Weidhellweg.  
Es sind keine städtebaulichen Gründe erkennbar, die eine andere Nutzungsart erfordern. 

2.3 Maß der baulichen Nutzung 

Im Änderungsbereich sind Gebäude mit 
einem Vollgeschoss zulässig. Das 
entspricht der Absicht des 
Vorhabenträgers (s. Bild 2). 

Die Traufhöhen und die Dachgestaltung 
werden durch die textlichen 
Festsetzungen in der ausgefertigten 
Fassung vom 11.05.1994 geregelt. Bei 
eingeschossiger Bebauung am 
Weidhellweg ist eine Traufhöhe von max. 
4,00 m zulässig.  
Bei geneigten Dächern werden 
Dachaufbauten zugelassen. 
Durch diese Festsetzungen kann sich im 
Dachgeschoss ein weiteres Vollgeschoss 
ergeben, das auf die Zahl der 
Vollgeschosse nicht angerechnet werden 
muss. 

Beim Vorhaben kann sich durch die Geländesituation im Untergeschoss ein Vollgeschoss ergeben. Auch 
dieses Geschoss muss auf die Zahl der Vollgeschosse nicht angerechnet werden.  
Der Bebauungsplan in der Ausfertigung vom 11.05.1994 setzt talseitig eine Mehrgeschossigkeit fest. 
Deshalb wird durch die getroffene Vollgeschossregelung das Leitbild der städtebaulichen Ordnung nicht 
beeinflusst. 

Die festgesetzte Grundflächenzahl 0,4 und die festgesetzte Geschossflächenzahl 0,8 entsprechen dem Maß 
der baulichen Nutzung der umgebenden Bebauung.  

2.4 Öffentliche Verkehrsfläche  

Die Einbeziehung einer Teilfläche des Weidhellweges in den Geltungsbereich dient als Klarstellung der 
Erschließung. Es handelt sich um die Übernahme der bestehenden Regelung des Bebauungsplans in der 
Ausfertigung vom 11.05.1994. 

2.5 Bauordnungsrechtliche Festsetzungen 

Die textlichen Festsetzungen in der Ausfertigung vom 11.05.1994 ermöglichen auf der Grundlage der 
Bestandsbebauung unterschiedliche Variationen der Dachformen. Zur Klarstellung wurden im 
Geltungsbereich nur das Satteldach und das Walmdach zugelassen. Auf untergeordneten Teilflächen (Anteil 
weniger als 50 % der Gesamtfläche) wurde das Flachdach zugelassen. Es handelt sich in der Regel um 
Dachterrassen, die zur Steigerung des Wohnwertes beitragen können. 
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Bild 2 „Vorhaben“ (Entwurf Planungsbüro Ott, 27.04.23)



3  Sonstige Hinweise 

Die Erschließung des Vorhabens ist grundsätzlich gesichert. Die Niederschlagswasserbeseitigung ist bei der 
weiteren Planung darzulegen. Es muss geprüft werden, wie die Abwasserentsorgung über das vorhandene 
Netz erfolgen kann. 

Das Vorhaben befindet sich im Heilquellenschutzgebiet „Bad Ems“, Zone B II. Die Zustimmung der oberen 
Wasserbehörde ist erforderlich.  

Nach § 39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG sind Eingriffe in die Vegetation auf dem Grundstück vom 1. März bis zum 
30. September untersagt. Nach § 44 BNatSchG ist es verboten, wild lebende Tieren der besonders 
geschützten Arten zu töten, ihnen nachzustellen und während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, 
Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stören. 

48 m3 Löschwasser sind pro Stunde erforderlich, mit Fließdruck von 1,5 bar. In 75 m Laufweg muss eine 
Löschwasserentnahmestelle zur Verfügung stehen. Der zweite Rettungsweg kann mit einer vierteiligen 
Steckleiter erfolgen. Es darf kein Geschoss mehr als 7,00 m über Geländeoberfläche liegen. Ein 
Erschließungsweg, der mit Müllentsorgungsfahrzeugen befahrbar ist, reicht als Feuerwehrzufahrt aus.  
Im Bauantragsverfahren sind für das Vorhaben die Belange des Brandschutzes zu prüfen. 

Der Geltungsbereich liegt im Einflussbereich des Bergwerksfeldes „Mercur“ und der Berechtigung für 
Erwärme „Ulrike“. Die Stadt Bad Ems ist Eigentümerin des Bergwerkfeldes. Inhaberin der Berechtigung zur 
Nutzung der Erdwärme ist die Verbandsgemeinde Bad Ems. Altbergbau ist im Planungsgebiet nicht 
dokumentiert. Es ist nicht auszuschließen, dass im Planungsgebiet metallhaltige Aufbereitungsrückstände 
aus dem Bergbau gefunden werden können, die die gesunden Wohn- und Arbeitsverhältnisse beeinflussen 
können. Aus diesem Grund werden Untersuchungen empfohlen. 

Die DIN-Normen 4020, 1054 und DIN EN 1997-1 u. 2 sind bei Bauwerksgründungen zu beachten. Bei 
Bodenarbeiten sind die DIN 19731 und 18915 zu berücksichtigen. Da sich das Vorhaben in Hanglage 
befindet, ist die Hangstabilität in die Untersuchungen einzubeziehen.Die Übermittlungspflicht nach dem 
Geologiedatengesetz ist zu beachten. 

Das Vorhaben befindet sich in der 
Pufferzone des „Welterbes“.  
Das Vorhaben fügt sich in die 
Siedlungsstruktur ein und ist bei 
Blickbeziehungen aus dem Welterbe und 
von seiner Umgebung auf das Welterbe 
als Einzelobjekt nicht erkennbar. 

Das Plangebiet befindet sich in der 
Pufferzone des UNESCO-Welterbes 
„Obergermanisch-Rätischer Limes“. 
Archäologische Befunde und Funde sind 
möglich. Die Bedingungen und Auflagen 
der Generaldirektion Kulturelles Erbe 
Rheinland-Pfalz, Direktion 
Landesarchäologie, Außenstelle Koblenz, 
Schreiben vom 22.04.2024 sind zu 
beachten. Das Schreiben ist als Anlage 1 
beigefügt. 

Ausgefertigt:   

Bad Ems, den ...................... 

............................................. 
      Oliver Krügel 
 Stadtbürgermeister 

Anlage 1   Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, Direktion Landesarchäologie, Außenstelle  
  Koblenz, Schreiben vom 22.04.2024 
Anlage 2   Textliche Festsetzungen in der ausgefertigten Fassung vom 11.05.1994 (nichtamtliche Fassung) 
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Lage des Vorhabens

VG-
Verwaltung



Anlage 1   Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, Direktion Landesarchäologie, Außenstelle  
  Koblenz, Schreiben vom 22.04.2024 

 

Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz
Direktion Landesarchäologie I Außenstelle Koblenz
Niederberger Höhe 1 I 56077 Koblenz

Direktion
Landesarchäologie

Außenstelle Koblenz

Niederberger Höhe 1
56077 Koblenz
Telefon 0261 6675 3000
landesarchaeologie-koblenz
@gdke.rlp.de
www.gdke.rlp.de

Verbandsgemeindeverwaltung Bad Ems-Nassau

Postfach 1153
56118 Bad Ems

Ihre Nachricht vom

08.04.2024

GB 3/793-330

2. Änderung

Datum

22.04.2024

Ansprechpartner / Email

Achim Schmidt
achim.schmidt@gdke.rlp.de

Telefon

0261 6675 3028

hier:

Beteiligungsart § 4 Abs. 2 BauGB

Stellungnahme der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, 
Direktion Landesarchäologie, Außenstelle Koblenz

/2024_0196.1

Mein Aktenzeichen

Gemarkung Bad Ems

Projekt Bebauungsplan "Südliche Otto-Balzer-Straße/Römerstraße"

Betreff Archäologischer Sachstand

Erdarbeiten Erhebliche Bedenken: Vorhaben liegt innerhalb der Pufferzone eines 
UNESCO-Welterbes

Das Plangebiet überlagert zu einem Großteil die Pufferzone des seriellen, 
transnationalen UNESCO-Welterbes Obergermanisch-Rätischer Limes. 
Unmittelbar nordwestlich der Planfläche wurde bei früheren 
Untersuchungen eine frühgeschichtliche (römische) Fundstelle festgestellt. 
Es ist nicht auszuschließen, dass sich innerhalb des bislang unbebauten 
Plangebietes archäologische Befunde und Funde befinden. Dieser 
Sachverhalt muss bauvorbereitend im Rahmen einer Sondierung mittels 
Baggersondagen geprüft werden. Die Terminierung dieser Baggersondage 
ist frühzeitig mit unserer Dienststelle abzustimmen. 

Ergibt diese Sachstandsermittlung Hinweise auf archäologische Befunde 
und Funde, muss eine fachgerechte bauvorbereitende Untersuchung des 
Baufensters durchgeführt werden.

Werden bei der Sachstandsermittlung keine Hinweise auf archäologische 
Befunde und Funde festgestellt, müssen die Erdarbeiten im Rahmen der 
Vorhabenumsetzung durch einen Mitarbeiter unserer Dienststelle begleitet 
werden.

Die vorliegende Planung wie auch alle folgenden Einzelmaßnahmen 
innerhalb der Pufferzone bedingen eine denkmalrechtliche Genehmigung 
von Seiten der Unteren Denkmalschutzbehörde des Landkreises Rhein-
Lahn.

Überwindung / Forderung: 

Bekanntgabe des Erdbaubeginns
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Fachgerechte archäologische  Untersuchung
Sachstandsermittlung durch Sondage

Erläuterung Überwindungen / Forderungen

Bekanntgabe des Erdbaubeginns

Der Vorhabenträger ist auf die Anzeige-, Erhaltungs- und Ablieferungspflicht (§16-21 DSchG RLP) 
hinzuweisen. Der Baubeginn ist mindestens 2 Wochen vorher per Email über 
landesarchaeologie-koblenz@gdke.rlp.de oder 
telefonisch unter 0261 6675 3000 
anzuzeigen. Weiterhin sind der Vorhabenträger wie auch die örtlich eingesetzen Firmen darüber zu 
unterrichten, dass ungenehmigte sowie unangemeldete Erd- und Bauarbeiten in Bereichen, in denen 
archäologische Denkmäler vermutet werden, nach § 33 Abs. 1 Nr. 13 DSchG RLP ordnungswidrig sind. 
Unabhängig von dieser Forderung ist der Vorhabenträger sowie die ausführenden, vor Ort eingesetzten Firmen 
bezüglich der Melde-, Erhaltungs- und Ablieferungspflicht von archäologischen Funden und Befunden an die 
Bestimmungen gemäß §§ 16 - 21 DSchG RLP gebunden.

Fachgerechte archäologische  Untersuchung

Vor Beginn der Umsetzung des Planungsvorhabens ist eine archäologische Untersuchung des Plangebietes 
durch die Direktion Landesarchäologie durchzuführen. Wir weisen darauf hin, dass der Verursacher der 
Maßnahme gemäß § 21, Abs. 3 DSchG Rheinland-Pfalz an den Kosten dieser Untersuchung beteiligt werden 
kann. Weiterhin sind der Vorhabenträger wie auch die örtlich eingesetzen Firmen darüber zu unterrichten, dass 
ungenehmigte sowie unangemeldete Erd- und Bauarbeiten in Bereichen, in denen archäologische Denkmäler 
vermutet werden, nach § 33 Abs. 1 Nr. 13 DSchG RLP ordnungswidrig sind.

Sachstandsermittlung durch Sondage

Die Direktion Landesarchäologie, Außenstelle Koblenz fordert in dem überplanten Gelände eine fachgerechte 
Sachstandsermittlung, um Art und Umfang der ggf. vorhandenen archäologischen Befunde festzustellen. Diese 
erfolgt in Form von Baggersondagen. Hierbei wird durch Mitarbeiter der Landesarchäologie ermittelt, ob im 
Plangebiet archäologische Funde und Befunde vorhanden sind und inwieweit diese durch das Vorhaben 
beeinträchtigt werden. Die Kosten dieser Sachstandsermittlung sind gemäß §21 Abs. 3 DSchG RLP durch den 
Verursacher zu tragen. Das Ergebnis der Untersuchung wird dem Vorhabenträger von Seiten der 
Landesarchäologie schriftlich mitgeteilt.

Erläuterungen zu archäologischem Sachstand 

Erhebliche Bedenken: Vorhaben liegt innerhalb der Pufferzone eines UNESCO-Welterbes

Das überplante Gebiet tangiert eine auf der UNESCO-Welterbeliste eingetragene Kulturerbestätte. Diese 
wurde aufgrund ihrer außergewöhnlichen Eigenschaften und ihres universellen Wertes durch das 
Welterbekomitee als besonders schützenswert eingestuft. Grundlage ist das in Paris verabschiedete 
"Übereinkommen zum Schutz des Kultur- und Naturerbes der Welt" vom 16. November 1972. Durch die 
Pufferzone soll sichergestellt werden, dass keine Bestandteile des Welterbes unbeobachtet zerstört werden 
beziehungsweise bei Entdeckung nach Möglichkeit erhalten bleiben.

Diese Stellungnahme bezieht sich ausschließlich auf die Belange der Direktion Landesarchäologie. Eine 
Stellungnahme der Direktion Landesarchäologie, Referat Erdgeschichte (erdgeschichte@gdke.rlp.de) sowie der 
Direktion Landesdenkmalpflege (landesdenkmalpflege@gdke.rlp.de) muss gesondert eingeholt werden.

Mit freundlichen Grüßen

i.A. / i.V.

Achim Schmidt

Bei Rückfragen stehen wir gerne unter der oben genannten Rufnummer oder Emailadresse zur Verfügung. Bitte 
geben Sie unser oben genanntes Aktenzeichen an.
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Anlage 2   Textliche Festsetzungen in der ausgefertigten Fassung vom 11.05.1994 (nichtamtliche Fassung) 
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